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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le Conseil fédéral a annoncé, à la fin octobre, l’institution de la Commission tripartite
fédérale et la nomination de ses membres. Présidée par le chef de la Direction du
travail du Seco Jean-Luc Nordmann, elle se compose de représentants des cantons
(quatre personnes), des organisations d’employeurs (six) et des organisations de
travailleurs. Cette instance est prévue dans les mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2004. Elle
aura pour principale fonction de coordonner le travail des commissions tripartites
cantonales sensées observer l’évolution des marchés du travail et de condamner
d’éventuels abus. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Landesverteidigung

Militärorganisation

En 1990, le SFA avait lancé une campagne publicitaire inédite à travers tout le pays par
le biais d'envois directs afin de recruter des volontaires pour ce service. Selon le
brigadier Eugénie Pollack, chef du SFA, celle-ci fut une réussite, puisque 2'500
personnes furent sérieusement intéressées et cent femmes s'étaient décidées, au
début de l'année, à entrer dans l'armée. Malgré ce succès, le nombre de nouvelles
inscriptions est cependant en recul. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.01.1991
SERGE TERRIBILINI

Par ailleurs, le DMF a décidé de mettre sur pied en 1993 une école de recrues mixte
dans laquelle des appelés des deux sexes appartenant à des troupes de transmission et
de transport suivront une formation commune. Une expérience de ce type, tentée en
1992, a donné des résultats satisfaisants. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.09.1992
SERGE TERRIBILINI

Dans le cadre du programme d'assainissement des finances fédérales, Otto Stich a
annoncé que le DMF devra supprimer, d'ici à 1995, 800 emplois dans les secteurs de la
maintenance et de l'administration (Armée 95 demandant un encadrement réduit,
étant donné la baisse future des effectifs). Cette mesure ira de concert avec un blocage
des dépenses (diminution de 15% en termes réels) et une baisse des investissements.
Selon le DMF, cette réduction du nombre de postes, vu son ampleur, sera difficile à
mettre en oeuvre sans licenciements. Notons qu'à cela s'ajoute environ un millier de
suppressions d'emplois dans les usines d'armement (notamment dues à un usage
accru des simulateurs). En outre, il est prévu que, après 1995, 1200 postes soient
encore éliminés en raison de la situation financière de la Confédération et de la
réforme Armée 95.
Face à cette situation, les syndicats FTMH et SSP ont demandé un arrêté fédéral urgent
afin que la Confédération consacre plus de CHF 200 millions pour garantir la
reconversion de tous les emplois, privés ou publics, menacés de disparition. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.11.1992
SERGE TERRIBILINI

Erstmals wurden an verschiedenen Orten in der Schweiz gemischtgeschlechtliche
Rekrutenschulen durchgeführt. In Burgdorf (BE) wurden junge Frauen an der Seite
ihrer männlichen Kameraden zu Fahrerinnen für leichte Motorfahrzeuge ausgebildet, in
Bülach (ZH) rückten weibliche Übermittlungstruppen ein. Zudem können die MFD-
Angehörigen seit dem Berichtsjahr das Tragen einer Waffe beantragen. 50% der
diensttuenden Frauen und 90% der Rekrutinnen stellten einen entsprechenden Antrag.
Ab 1994 sollen auch gemischte Unteroffiziersschulen eingeführt werden. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.04.1993
MARIANNE BENTELI
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In Locarno-Magadino (TI) wurden erstmals Frauen zu einer Militärpiloten-RS inklusive
Unteroffiziersschule zugelassen. Die Frauen erhielten innerhalb von 18 Wochen die
gleiche Fliegerausbildung auf PC-7-Maschinen wie ihre männlichen Kollegen. Nach
einer weiteren Ausbildungsphase werden die Frauen vorerst nur Transporthelikopter
fliegen, da sie laut Militärgesetz nicht bei Kampfhandlungen eingesetzt werden dürfen. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.09.1993
MARIANNE BENTELI

La réforme Armée 95 a profondément touché le SFA, en ce sens que ce dernier est
aboli en tant qu'entité indépendante; dans un souci d'égalité des sexes, les femmes
seront en effet désormais entièrement intégrées dans l'armée. Elles effectueront leur
service militaire avec les hommes et appartiendront aux différentes armes, disposant
des mêmes droits et obligations que leurs homologues masculins. Par ailleurs, la durée
du service sera prolongée, l'école de recrues passant de quatre à huit semaines. Le
total de jours obligatoires à effectuer (300) et la durée d'instruction des cadres seront
sensiblement identiques à ceux des hommes. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.11.1994
SERGE TERRIBILINI

L'entrée en vigueur de la réforme Armée 95 a signifié la fin du SFA en tant qu'entité
distincte. Les soldats de sexe féminin sont désormais mélangés à leurs pairs masculins.
Certaines différences demeurent néanmoins: les militaires féminins ne sont armés qu'à
titre volontaire et, le cas échéant, uniquement d'un pistolet. De plus, seules les
missions qui n'impliquent pas une activité de combat s'étendant au-delà de la défense
personnelle et de celle de personnes qui leur ont été confiées (par exemple, la défense
de patients) leur sont ouvertes. Enfin, il est à noter que cette intégration n'a pas posé
de problèmes relatifs au bon déroulement de la vie militaire. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.02.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le commandant de corps des troupes d'aviation, Fernand Carrel, a annoncé que des
femmes pourront à l'avenir piloter des avions à réaction. Leur activité se limitera
néanmoins à celle de monitrice de vol, la Constitution fédérale excluant que les
femmes soient engagées dans des missions de combat. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.03.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Le brigadier Doris Portmann-Gilomen a remplacé Eugénie Pollak à la fonction de chef
de service des Femmes dans l’armée (FDA) au sein de l’état-major général. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.06.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Am 1.1.2010 wurde das bis Ende 2011 gültige Bundesgesetz über befristete
konjunkturelle Stabilisierungsmassnahmen in den Bereichen des Arbeitsmarkts, der
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Kaufkraft in Kraft gesetzt. Es
bildet die Rechtsgrundlage für die dritte Phase des dreistufigen
Konjunkturstützungsprogramms. Da aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs Anfang
des Jahres auch die Arbeitslosenquote stabilisiert werden konnte, wurde nur ein
Bruchteil der gesprochenen Gelder für die Arbeitsmarktmassnahmen ausgeschüttet.
Zur Schaffung von zusätzlicher Planungssicherheit für die Unternehmungen erhöhte der
Bundesrat die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate.
Diese gilt bis Ende 2011. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.01.2010
SUZANNE SCHÄR

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Am 1. Juli trat das 1989 beschlossene neue Arbeitsvermittlungsgesetz in Kraft, dessen
zentrales Anliegen die Erfassung des Personalverleihs ist. Temporärbeschäftigte sollen
damit besser geschützt werden. Diese Form der privaten Arbeitsvermittlung wird
künftig einer kantonalen Bewilligung unterstehen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.07.1991
MARIANNE BENTELI

Angesichts der hohen Zahl von Arbeitslosen verstärkten das BIGA und die kantonalen
Arbeitsämter im Berichtsjahr ihre Anstrengungen zum Ausbau von aktiven
arbeitsmarktlichen Massnahmen. Die dafür aufgewendeten Gelder stiegen gegenüber
dem Vorjahr um knapp das Zweieinhalbfache von 137 auf 322 Mio Fr. Rund 61 000
Arbeitslose (1993: 49 270) kamen in den Genuss von Um- und Weiterbildungskursen,
erhielten Einarbeitungszuschüsse oder waren in ein Beschäftigungsprogramm
integriert. Seit Herbst 1993 absolvierten zudem etwa 3500 junge Lehrabgängerinnen
und Lehrabgänger auf Kosten der Arbeitslosenversicherung ein sechsmonatiges
Betriebspraktikum. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Das nach Biber Utzenstorf (SO) zweite vom BIGA unterstützte Transfer-Projekt, jenes
der Monteforno-Werke in Bodio (TI), wo auf Ende 1994 rund 350 Personen entlassen
worden waren, scheiterte teilweise an der Weigerung der Von Roll, die Monteforno an
eine Gesellschaft abzutreten, welche die Weiterführung einer Aktivität auf dem Gebiet
der Stahlproduktion beabsichtigte. Nach einer ersten Phase, in welcher die Belegschaft
vor allem auf eine Wiederaufnahme der Arbeit im Stahlsektor vorbereitet wurde, ging
man deshalb in den folgenden Monaten dazu über, die arbeitslos gewordenen Personen
im Rahmen geeigneter Massnahmen möglichst wieder in den regionalen und kantonalen
Arbeitsmarkt einzugliedern. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.12.1995
MARIANNE BENTELI

Seit Anfang 1997 werden die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) einer
umfassenden Evaluation durch den Bund unterzogen. Die RAV wurden mit der Revision
des AVIG 1995 geschaffen und lösten die kommunalen Arbeitsämter ab. Ziel war eine
professionellere Reintegration der Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt. Erste Ergebnisse
der Evaluation ergaben nun, dass die RAV-Berater eher besser arbeiten als oft
angenommen. Zumindest für ihre menschlichen Qualitäten erhielten sie von den
Kunden gute Noten; bei der Sachkompetenz scheint es allerdings nach wie vor zu
hapern, weshalb das BWA eine gezielte Weiterbildung in Aussicht stellte. Quantitativ
gesehen vermittelten die RAV im betrachteten Zeitraum pro Monat rund 4500
Stellensuchenden einen Arbeitsplatz; zwischen Januar und April des Berichtsjahres
wurden rund 1500 Langzeitarbeitslose dank den Bemühungen der RAV wieder in den
Arbeitsmarkt integriert. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.10.1998
MARIANNE BENTELI

Angesichts des unerwartet strengen Winters erklärte das BWA, Arbeitsausfälle infolge
der aussergewöhnlichen Schneeverhältnisse würden mit Kurzarbeitsentschädigungen
von der Arbeitslosenversicherung finanziell gedeckt. Gemäss Gesetz können Zahlungen
auch ausgerichtet werden, wenn der Arbeitsausfall auf behördliche Massnahmen oder
andere nicht vom Arbeitgeber zu vertretende Umstände zurückzuführen ist. Dazu
gehören laut BWA insbesondere die Sperrung von Zufahrtswegen, länger dauernde bzw.
erhebliche Einschränkungen der Energieversorgung oder Elementarschadenereignisse
wie etwa Lawinenniedergänge. Arbeitsausfälle in touristischen Anlagen können
ebenfalls zu einer Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung führen; allerdings werden
damit nicht Umsatzverluste, sondern lediglich 80% der Lohnkosten der Angestellten
entschädigt. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.02.1999
MARIANNE BENTELI
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Mit der Schaffung eines Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) auf den 1. Juli des
Berichtsjahres verlor das bisherige Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA) seine
autonome Stellung. Der Bereich „Arbeit“ wurde als eine von neun Direktionen ins seco
integriert und umfasst neu die beiden Abteilungen „Arbeitsrecht und Gesundheit“
sowie „Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung“. Vertreter der Linken hatten
vergebens bei Volkswirtschaftsminister Couchepin dafür geweibelt, ein eigenständiges
Bundesamt für Arbeit einzurichten, das den nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch
sozialen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes besser gerecht würde als ein ganz auf die
Wirtschaft ausgerichtetets Superamt. In der Frühjahrssession war der Bundesrat noch
bereit gewesen, ein diesbezügliches Postulat Berberat (sp, NE), das vereinzelt auch von
bürgerlichen Abgeordneten mitunterzeichnet worden war, entgegen zu nehmen. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.05.1999
MARIANNE BENTELI

Letzterem Begehren, das schon mehrmals vom Parlament sowie von den Sozialpartnern
an ihn heran getragen worden war, kam der Bundesrat Ende August entgegen, indem er
ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in die Vernehmlassung gab.
Neben administrativen Erleichterungen für Dienstleistungen im Haushalt und deutlich
schärferen Sanktionen für Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäftigen
(Gefängnisstrafen und Bussen bis 1 Mio Fr.), sieht das Projekt einen verbesserten
Datenaustausch zwischen den Behörden, eine neue, strafrechtlich fassbarere
Definition der Scheinselbständigkeit sowie eine Verstärkung der Kontrollkompetenzen
der paritätischen resp. der tripartiten Kommissionen vor. Während sich die
Gewerkschaften auf der einen Seite, derSGV und der Baumeisterverband (als Vertreter
jener Branchen, in denen die meiste Schwarzarbeit geleistet wird) auf der anderen
Seite hinter die Vorschläge des Bundesrates stellten, legte sich der Arbeitgeberverband
quer. Er wollte nur Kontrollen durch die Kantone und die paritätischen Kommissionen
zulassen. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Die vom Bundesrat geplante Offensive gegen die Schwarzarbeit wurde in der
Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst, insbesondere von der Linken und den
Gewerkschaften. Die bürgerlichen Parteien sowie Arbeitgeberkreise bedauerten, dass
die Ursachen der Schattenwirtschaft zu wenig berücksichtigt wurden; diese lägen bei zu
hohen Steuern und schwerfälligen administrativen Abläufen. Gegen schärfere
Sanktionen hatten die Parteien nichts einzuwenden. Umstritten war hingegen der
Vorschlag, fehlbare Arbeitgeber bis zu fünf Jahren von öffentlichen Aufträgen
auszuschliessen. Die SVP und der Arbeitgeberverband bezeichneten dies als
unverhältnismässig. Demgegenüber fand der Baumeisterverband, die Massnahme sei
nötig, um einen fairen Wettbewerb zu garantieren. Linke und Gewerkschaften
forderten noch höhere Bussen. Im bürgerlichen Lager rief die Einführung tripartiter
Kommissionen Skepsis hervor. FDP und CVP waren der Ansicht, die Überwachung der
Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag sollte allein den Kantonen obliegen. Die Idee, die
Deklaration der Arbeit von Haushalthilfen zu vereinfachen, stiess allgemein auf positives
Echo, doch wollten die Bürgerlichen „Bagatellfälle“ wie das Babysitting davon
ausnehmen. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Wie bereits 1998 gab das EVD die Arbeitsbeschaffungsreserven frei; damit konnten
rund 1000 Unternehmen bisher blockierte Mittel von insgesamt 350 Mio Fr. für
Investitionen einsetzen. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.10.2002
MARIANNE BENTELI

Arbeitszeit

Auf den 1. August setzte der Bundesrat das erst im zweiten Anlauf 1998 vom Volk
angenommene neue Arbeitsgesetz sowie die entsprechenden
Ausführungsverordnungen in Kraft. Er kam den Forderungen der Gewerkschaften
insofern entgegen, als er die Ausnahmen für den Zeitzuschlag bei Nachtarbeit (10% in
Form zusätzlicher Freizeit), die neu auch für Frauen in der Industrie erlaubt ist, enger
fasste. Vom Zeitzuschlag werden nur Betriebe befreit, die fortschrittliche
Arbeitszeitmodelle wie eine 7-Stunden-Schicht bei einer 35-Stunden-Woche oder aber
eine 4-Tage-Woche praktizieren. Ausnahmeregelungen sind für bestimmte Branchen
wie Spitäler, Gastgewerbe und verwandte Betriebe möglich. Spezielle
Schutzbestimmungen gelten für schwangere Frauen und für häufige Nachtarbeit;
darunter fällt vor allem eine verstärkte arbeitsmedizinische Überwachung. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.08.2000
MARIANNE BENTELI
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Dagegen verabschiedete der Bundesrat eine Botschaft zur Abschaffung der
Unterstützung der Heimarbeit von bisher 200'000 Fr. jährlich. Seit 1949 unterstützte
der Bund die Heimarbeit in Randregionen, sofern diese von sozialer oder
staatspolitischer Bedeutung ist und die Existenzverhältnisse der
Berggebietsbevölkerung zu heben vermag. Das Seco begründete die Streichung damit,
dass mit dem neuen Finanzausgleich ein Instrument geschaffen worden sei, das den
Sonderlasten der Bergbevölkerung Rechnung trage. 22

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.07.2010
NATHALIE GIGER

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Kurz nach Inkrafttreten des neuen KVG wurde bekannt, dass die Leistungsverordnung
zum KVG Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren nur mehr in Risikofällen
vorsieht. Dies löste sowohl bei Patientinnen- und Frauenorganisationen wie auch bei
den Fachärzten einen Sturm der Entrüstung aus und veranlasste das zuständige EDI,
noch einmal über die Bücher zu gehen. Die Leistungsverordnung wurde per 15. Mai 1996
– und auf fünf Jahre befristet – dahingehend abgeändert, dass zwei
Ultraschalluntersuchungen pro Schwangerschaft wieder zur Pflichtleistung der Kassen
werden. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.02.1996
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Deutliche Kritik erfuhr die IV von Frauenseite. Nachdem sie sich in früheren Jahren
bereits mit der AHV und dem BVG befasst hatte, nahm die Eidg. Kommission für
Frauenfragen nun die Situation der Frau in der IV unter die Lupe. Ihre
Bestandesaufnahme ergab, dass in der Regel Frauen in der IV doppelt benachteiligt
werden, zum einen in ihrem Status als Frau, indem die Berechnung der IV
zivilstandsabhängig erfolgt und von einem traditionellen Rollenverständnis ausgeht,
zum anderen durch die gesetzliche Definition der Invalidität als Einkommenseinbusse,
die dazu führt, dass Hausarbeit nicht wirtschaftlich bewertet und der Doppelbelastung
der Frauen keine Rechnung getragen wird. Sie unterbreitete dem Bundesrat deshalb
eine Reihe von Revisionsvorschlägen. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.08.1990
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Unmut bei den Angestelltenverbänden und den Gewerkschaften weckte die Weisung
des BWA, Abgangsentschädigungen als ALV-relevanten Lohn zu betrachten und den
Entlassenen deshalb vorderhand keine Arbeitslosenentschädigung auszurichten. Der
Streit entzündete sich am Sozialplan für die rund 1800 Personen, die als Folge der
Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein ihre Stelle verloren. Gemäss den
Arbeitnehmervertretern sollten die – teilweise sehr grosszügigen – Abfindungen unter
anderem als Startkapital für die Gründung einer eigenen Firma dienen; das Stempelgeld
sollte dagegen den täglichen Lebensbedarf abdecken. Auch die Genfer Ständerätin
Brunner (sp) rief den Bundesrat dazu auf, Abgangsentschädigungen nicht wie
Lohnfortzahlungen zu behandeln. Erstere würden für die Betroffenen weitergehende
Nachteile ausgleichen, etwa den Wegfall der betrieblichen Taggeldversicherung oder
den Altersbonus. Angesichts der geballten Opposition kam das BWA auf seinen
Entscheid zurück; dies wurde auch von Arbeitgeberverbandsdirektor Hasler begrüsst,
der meinte, dass mit dieser Weisung der Zweck eines Sozialplanes ausgehöhlt worden
wäre. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.05.1998
MARIANNE BENTELI

Im Auftrag des BWA führte der Kanton Solothurn ein Pilotprojekt ein, welches abklären
soll, ob mit einer anderen Strukturierung der RAV deren Output verbessert werden
kann. Das Zauberwort dazu heisst Kundensegmentierung. Entscheidende Neuerung ist,
dass jeder Stellensuchende künftig zuerst in einem zentralen RAV-Chek-in vorsprechen
muss, wo mit ihm zusammen eine Standortbestimmung vorgenommen wird. Je nach
individueller Situation wird er darauf zur weiteren Betreuung den zentralen
Einrichtungen RAV Jobmanagement (leicht Vermittelbare), RAV Qualifizierung
(Weiterbildungswillige), RAV Integration (gewisse berufliche Defizite), RAV Soziales
(gesundheitliche/soziale Probleme) oder RAV Workout (bei Verdacht auf Missbrauch

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.04.1999
MARIANNE BENTELI
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der Arbeitslosenkasse) zugewiesen. Mit dieser Differenzierung sollen sich die
Mitarbeiter auf ein weniger weites Spektrum konzentrieren und in einem Bereich
spezialisieren können. Davon erhofft man sich sowohl eine Senkung der Kosten als auch
eine Verbesserung der Leistungen. 26

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen ist eine der primären Aufgaben der Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann, die im Berichtsjahr in weiteren Kantonen und
Städten geschaffen wurden. Neu eröffnet oder beschlossen wurden derartige Stellen in
den Kantonen Bern, Neuenburg, und Waadt sowie in den Städten Lausanne und Zürich.
Der Kanton Tessin wählte für die Förderung der Gleichberechtigung die Minimalvariante
und setzte eine ihm direkt unterstellte Beraterin für Frauenfragen ein. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.10.1990
MARIANNE BENTELI

Die Eidgenossenschaft hat erstmals eine Vizekanzlerin. Im August betraute der
Bundesrat die 44jährige Sozialdemokratin Hanna Muralt, bisher Chefin des
Direktionssekretariats der Bundeskanzlei, mit dieser hohen Stabsaufgabe. Die
promovierte Historikerin trat die Nachfolge von François Couchepin an, der im Juni von
der Vereinigten Bundesversammlung zum Bundeskanzler gewählt worden war. 28

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.08.1991
MARIANNE BENTELI

Im Sommer konnte die Bundeskanzlei vermelden, der Frauenanteil in den 255
ausserparlamentarischen Kommissionen habe sich innerhalb der letzten vier Jahre von
8 auf 16% erhöht. Kurz darauf wurde dann allerdings bekannt, dass im Zug der
Redimensionierung der AHV-Kommission drei grosse Frauenorganisationen (Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen, Schweizerischer Katholischer Frauenbund,
Evangelischer Frauenbund) über die Klinge springen mussten. Viele Frauen zeigten sich
empört darüber, dass die Frauenorganisationen gerade während der parlamentarischen
Beratungen der 10. AHV-Revision, die vielfach als "Frauen-Revision" betrachtet wird,
aus diesem wichtigen Konsultativorgan ausgeschlossen wurden. 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.10.1993
MARIANNE BENTELI

In Ausführung eines Postulates Stamm (cvp, LU) aus dem Jahr 1993 erarbeitete das BIGA
eine Weiterbildung im Baukastensystem, die bereits 1996 angeboten werden soll.
Dieses modulare System kommt durch seine Flexibilität vor allem den spezifischen
Berufs- und Lebenssituationen der Frauen entgegen. Das BIGA hob hervor, der
etappenweise Wiedereinstieg werde damit zeitlich besser verkraftbar und die
psychologische Hemmschwelle für die Aufnahme einer beruflichen Weiterbildung
kleiner. Auch die Finanzierung verursache weniger Probleme als jene von integralen
Lehrgängen. Als besonders frauenfreundlich strich das BIGA die Anrechnung von
Familien- und Betreuungspraxis hervor, da vorgesehen ist, dass Lernleistungen und
Erfahrungen aus familiären oder gemeinnützigen Tätigkeiten ganz oder teilweise
anerkannt werden. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.03.1995
MARIANNE BENTELI

Nach einem Parlamentsbeschluss vom Herbst 1992, welchem sich der Bundesrat im
Sommer 1993 anschloss, sollen Erlasse und andere Texte des Bundes in ihrer
deutschen Fassung auf kreative Weise geschlechtsneutral und gleichzeitig lesbar
abgefasst werden. Im Sinn einer Hilfestellung publizierte die Bundeskanzlei Mitte Januar
einen Leitfaden, der den Grundsatz der sprachlichen Gleichberechtigung in Erinnerung
rief und konkrete Tips und Beispiele zu dessen Umsetzung anbot. Der Sprachdienst der
Bundeskanzlei bietet zudem eine Beratung an, und in den Ausbildungskursen des
Personalamts wird geschlechtergerechtes Formulieren ebenfalls ein Thema sein. Für
das Französische und das Italienische ist kein entsprechender Leitfaden vorgesehen.
Der Verzicht wurde damit begründet, dass linguistische Eigenarten dieser Idiome und
eine gesellschaftlich und kulturell bedingte geringere Sensibilisierung für das Problem
in den lateinischen Sprachgemeinschaften es verunmöglichten, die Empfehlungen telles
quelles auf alle Amtssprachen zu übertragen. 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.01.1996
MARIANNE BENTELI
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Als schweizerische Premiere erliess die Schuldirektion der Stadt Bern Richtlinien zur
Anrechenbarkeit der Familienarbeit. Die mit externen Fachleuten ergänzte
Arbeitsgruppe Frauenförderung erstellte einen Raster, der angibt, wie Erfahrungen in
der Familien- und Betreuungsarbeit sowie in anderen ausserberuflichen Tätigkeiten in
Dienstjahre umgerechnet und damit lohnwirksam werden können. Diese Richtlinien
traten auf den 1. Februar des Berichtsjahres in Kraft und sollen zunächst in der
Städtischen Schuldirektion erprobt und bei der Festsetzung der Anfangslöhne von
Wiedereinsteigerinnen angewendet werden. Wenn sie sich bewähren, sollen sie später
auf weitere Direktionen der Stadtverwaltung ausgedehnt werden. 32

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.02.1996
MARIANNE BENTELI

Am 1. Juli des Berichtsjahres trat das neue Gleichstellungsgesetz in Kraft. Sowohl das
Eidg. Gleichstellungsbüro wie auch der Gewerkschaftsbund veröffentlichten aus diesem
Anlass Publikationen, welche das Gesetz präzisieren resp. Anleitungen zur Bewertung
von Arbeitsplätzen anbieten. Zu der von Arbeitgeberseite während der
parlamentarischen Beratung des Gesetzes prognostizierten Flut von
Lohngleichheitsklagen führte das neue Gesetz allerdings nicht. 33

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.07.1996
MARIANNE BENTELI

Im November gab das EBG erstmals seine neue Jahreszeitschrift „Paso Doble“ heraus.
Die Publikation erscheint zweisprachig in einer Auflage von 85 000 Exemplaren und will
in erster Linie Verantwortliche aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ansprechen. 34

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

«En théorie, hommes et femmes sont égaux depuis 1971. Dans la pratique, c'est une
autre histoire. Il est temps de concrétiser cette égalité» a déclaré Marina Carobbio,
Première Citoyenne du pays, lors du lancement de la page «Femmes politiques» en
décembre 2018. Elle a rappelé que les femmes ne représentaient que 30% du Conseil
national et 15% du Conseil des Etats, qu'elles étaient peu nombreuses à revêtir des
fonctions dirigeantes, et qu'elles étaient encore victimes d'inégalités salariales, de
discriminations et de violences.
La page web, mise en ligne par les services du Parlement sur le site de l'Assemblé
fédérale, a pour ambition d'«encourager les femmes à se lancer en politique et à suivre
les pionnières qui sont entrées sous la Coupole en 1971». Deux de ces pionnières,
Gabrielle Nanchen et Hanna Sahlfeld-Singer, étaient présentes au vernissage. Elles ont
appelé leurs successeuses à poursuivre la lutte. La Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a également pris la parole, au sujet de l'égalité salariale. «37 ans d'attente
(l'égalité salariale a été inscrite dans la Constitution en 1981), c'est trop long», a-t-elle
dit, se réjouissant toutefois du «petit pas» que représentait la modification de la loi sur
l'égalité.
Rédigée en langage inclusif, la page «Femmes politiques» propose diverses
contributions, essais, images d'archives, interviews, s'appuyant sur les procès-verbaux
du Parlement et des documents de la RTS, pour rendre visibles les manifestations du
Parlement visant à promouvoir l'égalité. 35

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.12.2018
SOPHIE GUIGNARD
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